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(54) Fitnessgerät und Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Fitnessgeräts, welches folgende
Bestandteile aufweist: einen flexiblen Stab, der bei Be-
tätigung des Fitnessgeräts durch einen Benutzer in
Schwingungen versetzt werden kann, einen an dem fle-
xiblen Stab mittig angeordneten Griffbereich zum Halten
des Fitnessgeräts durch einen Benutzer und an den bei-
den Enden des flexiblen Stabs angeordnete Endkappen,
wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte be-

inhaltet: Anbringen von jeweils mindestens einem End-
gewicht an den Enden des flexiblen Stabs, Einsetzen
des flexiblen Stabs mit den daran angebrachten Endge-
wichten in ein erstes Formwerkzeug zum Anformen der
Endkappen, Ausschäumen des ersten Formwerkzeugs
mit einem ersten Schaumwerkstoff zum Herstellen zu-
mindest der Endkappen und anschließendes Aushärten
des ersten Schaumwerkstoffs. Die Erfindung betrifft au-
ßerdem ein, insbesondere mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren hergestelltes, Fitnessgerät.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft in einem er-
sten Gesichtspunkt ein Fitnessgerät, welches folgende
Bestandteile aufweist: einen flexiblen Stab, der bei Be-
tätigung des Fitnessgeräts durch einen Benutzer in
Schwingungen versetzt werden kann, einen an dem fle-
xiblen Stab mittig angeordneten Griffbereich zum Halten
des Fitnessgeräts durch einen Benutzer und an den bei-
den Enden des flexiblen Stabs angeordnete Endkappen.
[0002] In einem zweiten Aspekt bezieht sich die Erfin-
dung auf ein Verfahren zur Herstellung solch eines Fit-
nessgeräts.
[0003] Geräte dieser Art sind, beispielsweise aus DE
101 27 319 A1, bekannt und können für eine Vielzahl
von Übungen, von denen einige in DE 101 27 319 A1
beschrieben sind, eingesetzt werden.
[0004] Aus DE 103 49 767 A1 sind eine Vorrichtung
und ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Trai-
ningsgeräts oder Fitnessgeräts bekannt. Dabei wird der
elastische Stab durch ein Griffelement, welches aus ei-
nem elastischen Material, beispielsweise aus Gummi,
gebildet ist, hindurchgesteckt. Endkappen, die ebenso
aus Gummi gefertigt sein können, werden im Stand der
Technik auf die Enden des flexiblen Stabs aufgesteckt
und dort verklebt oder mit geeigneten Sicherungseinrich-
tungen fixiert. Eine solche Sicherungseinrichtung ist bei-
spielsweise in DE 20 2005 020 652 U1 beschrieben.
[0005] In DE 201 11 969 U1 ist ein Fitnessgerät mit
einem länglichen elastischen Grundkörper beschrieben.
An den Enden des Grundkörpers sind jeweils Klötze mit
einer zylindrischen oder kugeligen Form vorgesehen.
Die Klötze weisen Gewindeöffnungen auf, mit denen sie
mit dem Grundkörper verschraubt werden können. Die
Klötze und ein in der Mitte des Grundkörpers angebrach-
ter Handgriff können aus schaumartigen Materialien ge-
bildet sein.
[0006] Aus DE 20 2008 003 266 U1 ist ein weiteres
Gymnastikgerät bekannt. Das Gymnastikgerät besteht
im Wesentlichen aus einem elastischen Stab, an dessen
Enden jeweils Gewichte vorgesehen sind. Diese Ge-
wichte könne z. B. als Formteil aus Kunststoff gebildet
sein. In der Mitte ist der Stab mit einem Handgriff verse-
hen. Der Stab besteht dabei aus zwei lösbar miteinander
verbundenen Teilen, die im Bereich des Handgriffes teil-
bar sind.
[0007] Als eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
kann angesehen werden, ein Fitnessgerät und ein Ver-
fahren zu dessen Herstellung anzugeben, bei welchem
die Endkappen an den Enden des flexiblen Stabs einfach
und sicher befestigt werden können.
[0008] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch das Fitness-
gerät mit den Merkmalen des Anspruchs 21 gelöst.
[0009] Bevorzugte Varianten des erfindungsgemäßen
Verfahrens und vorteilhafte Ausführungsformen des er-
findungsgemäßen Fitnessgeräts sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche und werden außerdem in der

nachfolgenden Beschreibung, insbesondere im Zusam-
menhang mit den beigefügten Figuren, beschrieben.
[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den folgende Verfahrensschritte durchgeführt:

(d) Anbringen von jeweils mindestens einem End-
gewicht an den Enden des flexiblen Stabs,

(e) Einsetzen des flexiblen Stabs mit den daran an-
gebrachten Endgewichten in ein erstes Formwerk-
zeug zum Anformen der Endklappen,

(f) Ausschäumen des ersten Formwerkzeugs mit ei-
nem ersten Schaumwerkstoff zum Herstellen zumin-
dest der Endkappen und

(g) anschließendes Aushärten des ersten Schaum-
werkstoffs.

[0011] Das Fitnessgerät der oben angegebenen Art ist
erfindungsgemäß dadurch weitergebildet, dass an den
Enden des flexiblen Stabs jeweils mindestens ein End-
gewicht angebracht ist, welches von der Endkappe min-
destens teilweise ummantelt oder umgeben ist, dass die
Endkappen aus einem ersten Schaumwerkstoff herge-
stellt sind und dass der Griffbereich aus einem zweiten
Schaumwerkstoff hergestellt ist.
[0012] Bei den Vorarbeiten, die zu der vorliegenden
Erfindung führten, wurde zunächst erkannt, dass bei den
bisher bekannten Fitnessgeräten der oben genannten
Art das Anbringen der Endkappen vergleichsweise auf-
wändig ist.
[0013] Als ein erster Kerngedanke der vorliegenden
Erfindung kann angesehen werden, die Endkappen nicht
mehr, wie bisher, als separate Teile, beispielsweise aus
Gummi, zu fertigen, die anschließend auf den flexiblen
Stab aufgesetzt werden. Vielmehr werden bei der vorlie-
genden Erfindung die Endkappen direkt an den Enden
des flexiblen Stabs gefertigt, nämlich mithilfe eines
Schäumverfahrens angeformt. Auf diese Weise kann ei-
ne besonders zuverlässige und sichere Verbindung der
Endkappen mit den Enden des flexiblen Stabs erreicht
werden.
[0014] Wesentliche Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung sind neben der besonders guten Materialverbin-
dung und -fixierung außerdem, dass durch die ge-
schäumten Endstücke und gegebenenfalls auch Griff-
elemente besonders leichte Geräte hergestellt werden
können.
[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Fitnessgerät ge-
hen die Endkappen mit dem Stab nach dem Aushärten
des Schaumwerkstoffs eine feste Verbindung in der Art
einer Verklebung ein.
[0016] Wenn auch der Griffbereich aus einem
Schaumwerkstoff, insbesondere demselben Formwerk-
stoff wie die Endkappen gebildet ist, trifft das auch für
den Griffbereich zu, d.h. auch der Griffbereich ist nach
dem Aushärten des Schaumwerkstoffs mit dem Stab fest
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in der Art einer Klebeverbindung verbunden.
[0017] Besonders bevorzugt wird das erste Formwerk-
zeug wenigstens teilweise gleichzeitig, also zumindest
in einer bestimmten Phase, während des Ausschäumens
verschwenkt. Hierdurch kann eine besonders gleichmä-
ßige Verteilung des Schaumwerkstoffs und der einge-
schlossenen Luft erreicht werden.
[0018] Bevorzugt wird das Formwerkzeug während
nahezu der gesamten Ausschäumphase verschwenkt,
das heißt gezielt hin und her bewegt.
[0019] Prinzipiell kann als erster Schaumwerkstoff je-
des Material verwendet werden, welches im Hinblick auf
die Gewichtseigenschaften und Hafteigenschaften an
der Oberfläche des flexiblen Stabs die geeigneten Ei-
genschaften aufweist. Besonders bevorzugt wird als er-
ster Schaumwerkstoff ein duroplastischer Kunststoff,
insbesondere Polyurethan, verwendet.
[0020] Bei dem flexiblen Stab kann es sich im Grund-
satz um jedes längliche oder stabförmige Gebilde han-
deln, welches im Hinblick auf die äußerlichen Dimensio-
nen und die elastischen Eigenschaften, also die Schwin-
gungseigenschaften, die gewünschten Eigenschaften
aufweist. Beispielsweise kann der flexible Stab aus Me-
tall oder auch aus Holz gebildet sein. Bei besonders be-
vorzugten Varianten ist der flexible Stab jedoch aus ei-
nem Faserverbundmaterial, insbesondere aus einem
Glasfasermaterial, gebildet.
[0021] Auch im Hinblick auf die Querschnittsform des
flexiblen Stabs besteht im Grundsatz große Freiheit. Um
bezogen auf eine Achse des flexiblen Stabs symmetri-
sche Schwingungseigenschaften zu erreichen, ist es be-
vorzugt, flexible Stäbe mit kreisförmigem Querschnitt
einzusetzen.
[0022] Prinzipiell kann der flexible Stab in zwei oder
auch mehrere Teile teilbar sein. Beispielsweise kann das
Griffelement oder der Griffbereich mit Hilfe einer
Schraubverbindung oder einer sonstigen Verbindung
teilbar sein. Besonders bevorzugt ist aber, wenn der fle-
xible Stab einstückig ausgebildet ist.
[0023] Im Hinblick auf die Endgewichte, welche an den
Enden des flexiblen Stabs angebracht werden, kommt
es im Prinzip nur darauf an, dass durch diese Endge-
wichte zusammen mit dem Gewicht der Endkappen aus
dem ersten Schaumwerkstoff das für die richtigen
Schwingungseigenschaften notwendige Gewicht bereit-
gestellt wird. Insoweit können die Endgewichte prinzipiell
aus jedem beliebigen Material gefertigt sein. Bei bevor-
zugten Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens
werden Endgewichte aus Metall und/oder aus Kunststoff
verwendet.
[0024] Im Hinblick auf die Befestigung der Endgewich-
te an den Enden des flexiblen Stabes sind mehrere Va-
rianten möglich. Bevorzugt ist hierbei insbesondere,
wenn die Endgewichte bezogen auf eine Achse des fle-
xiblen Stabs einen größeren Radius als der flexible Stab
selbst aufweisen, weil dann durch die Endgewichte
selbst eine gewisse Halterungs- oder Fixierungsfunktion
im Hinblick auf die aufgespritzte Endkappe erzielt wird.

[0025] Im Hinblick auf die Schwingungseigenschaften
des Fitnessgeräts ist insbesondere bevorzugt, wenn die
Endkappen, der Griffbereich und/oder die Endgewichte
zu einer Achse des flexiblen Stabs rotationssymmetrisch
gebildet sind. Beispielsweise können die Endkappen, der
Griffbereich und/oder die Endgewichte eine Zylinderform
aufweisen. Prinzipiell sind aber auch andere rotations-
symmetrische Formen möglich, beispielsweise können
die Endkappen auch eine Kegelform aufweisen. Aus er-
gonomischen Gründen kann hierbei bevorzugt sein, den
Griffbereich und/oder die Endkappen mit abgerundeten
Kanten zu versehen.
[0026] Die Endgewichte sind mit den Enden des flexi-
blen Stabs bevorzugt durch eine formschlüssige und/
oder kraftschlüssige Verbindung verbunden. Beispiels-
weise können die Endgewichte jeweils eine durchgehen-
de Bohrung oder eine Sacklochbohrung aufweisen, in
welche der flexible Stab eingesteckt wird. Prinzipiell wäre
auch möglich, die Endgewichte mit einem zentral und
axial angeordneten Stift auszubilden, der sodann in eine
stirnseitig an den Enden des flexiblen Stabs angebrachte
Bohrung eingesteckt wird. Bei besonders einfachen Lö-
sungen können die Endgewichte auch alternativ oder er-
gänzend mit den Enden des flexiblen Stabs verklebt wer-
den.
[0027] Bei besonders stabilen und gleichwohl einfach
herzustellenden Varianten wird der flexible Stab in den
durchgehenden Bohrungen oder den Sacklochbohrun-
gen der Endgewichte durch Presspassung fixiert.
[0028] Besonders bevorzugt werden die Endgewichte
von den Endkappen vollständig umgeben.
[0029] Im Hinblick auf die Schwingungseigenschaften
des Fitnessgeräts ist besonders bevorzugt, wenn der
Griffbereich aus einem flexiblen Material gebildet wird.
Hierdurch wird der Vorteil erreicht, dass während der Be-
tätigung des Fitnessgeräts der gesamte Griffbereich, der
insbesondere eine Zylinderform mit axial durchgehender
Bohrung aufweisen kann, mitschwingen und das Fit-
nessgerät zu beiden Seiten des Griffelements besonders
gut ausschwingen kann.
[0030] Prinzipiell kann der Griffbereich mithilfe von be-
kannten Verfahren auf den flexiblen Stab aufgebracht
werden. Bei einer besonders bevorzugten Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird der flexible Stab
hierzu in ein zweites Formwerkzeug zum Anformen des
Griffbereichs eingesetzt, das zweite Formwerkzeug wird
mit einem zweiten Schaumwerkstoff zum Herstellen zu-
mindest des Griffbereichs ausgeschäumt und der zweite
Schaumwerkstoff härtet anschließend aus. Dieser Ver-
fahrensschritt, bei dem der Griffbereich ebenfalls durch
ein Schäumverfahren hergestellt wird, kann prinzipell vor
dem Herstellen der Endkappen oder auch danach erfoi-
gen. Besonders gute Eigenschaften im Hinblick auf Ge-
wicht und Homogenität der Materialverteilung werden für
den Griffbereich, wie für die Endkappen, erreicht, wenn
das erste und/oder das zweite Formwerkzeug während
des Ausschäumens wenigstens teilweise gleichzeitig
verschwenkt wird. Insbesondere kann das zweite Form-
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werkzeug während des gesamten Ausschäumvorgangs
verschwenkt, also gezielt hin und her bewegt werden.
[0031] Bei einer besonders bevorzugten Verfahrens-
variante werden jedoch die Endkappen und der Griffbe-
reich gleichzeitig angeformt. Zweckmäßig wird auch für
die Herstellung des Griffelements das Formwerkzeug im
Wesentlichen während des gesamten Ausschäumvor-
gangs hin und her bewegt oder geschwenkt.
[0032] Dabei kann das erste Formwerkzeug und das
zweite Formwerkzeug durch ein und dasselbe Form-
werkzeug gebildet sein.
[0033] Der erste und der zweite Schaumwerkstoff für
die Endkappen bzw. den Griffbereichkönnen im Hinblick
auf Gewicht und elastische Eigenschaften gezielt ange-
passt und ausgewählt werden.
[0034] Besonders bevorzugt werden als erster und/
oder als zweiter Schaumwerkstoff Schaumwerkstoffe
verwendet, welche im ausgehärteten Zustand eine weit-
gehend geschlossenporige Oberfläche bilden. Das hat
Vorteile im Hinblick auf die Reinigbarkeit, Haptik und Le-
bensdauer der Fitnessgeräte.
[0035] Ein besonderer Vorteil der Verfahrensvariante,
bei welcher auch der Griffbereich aus einem geschäum-
ten Material hergestellt wird, ist, dass sich hierdurch das
Gesamtgewicht des Fitnessgeräts deutlich reduzieren
lässt. Das Fitnessgerät kann hierdurch bis zu 30% leich-
ter gestaltet werden. Auf diese Weise wird ein verbes-
serter Trainingseffekt erreicht. Es wird mit einem leich-
teren Fitnessgerät weniger die Hebe- und Haltekraft trai-
niert, sondern im Vordergrund steht vielmehr das Vibra-
tionstraining. Ein weiterer Vorteil leichterer Fitnessgeräte
besteht darin, dass beim Versand deutliche Kostenredu-
zierungen erreicht werden können. Schließlich kann die
Haptik der Endkappen und Griffbereiche optimiert wer-
den. Die geschäumten Griffbereiche und Endkappen ge-
nerieren nahezu keinen Abrieb auf Wänden und Böden,
riechen nicht und enthalten praktisch keine allergenen
Stoffe.
[0036] Besonders bevorzugt wird bei einer einfachen
Verfahrensvariante als zweiter Schaumwerkstoff für den
Griffbereich derselbe Schaumwerkstoff wie der erste
Schaumwerkstoff für die Endkappen verwendet.
[0037] Zweckmäßig können die Endkappen und der
Griffbereich gleichzeitig an dem flexiblen Stab angeformt
werden.
[0038] Das Gesamtgewicht der Fitnessgeräte und die
geometrischen Abmessungen können mithilfe des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens äußerst variabel auf die ge-
wünschten Werte eingestellt werden.
[0039] Besonders bevorzugt weisen die Endgewichte
ein Gewicht von 65 g bis 125 g, bevorzugt 80 g bis 110
g und besonders bevorzugt 90 g bis 100 g auf. Prinzipiell
werden die Gewichte der Endgewichte abhängig von der
gewünschten Schwingungsfrequenz und, damit zusam-
menhängend, abhängig von der Härte des Stabs einge-
stellt. Bevorzugt sind in diesem Zusammenhang Schwin-
gungsfrequenzen von wenigen Hertz, beispielsweise
von etwa 4 Hertz.

[0040] Der flexible Stab weist bevorzugt eine Länge
von 145 bis 175 cm, bevorzugt 150 bis 170 cm und be-
sonders bevorzugt 155 bis 165 cm auf.
[0041] Das gesamte Fitnessgerät weist bevorzugt ein
Gesamtgewicht vom 480 g bis 680 g, besonders bevor-
zugt von 480 g bis 580 g und insbesondere von 480 g
bis 520 g auf.
[0042] Die Effektivität des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens kann gesteigert werden, wenn eine Mehrzahl von
flexiblen Stäben für eine Mehrzahl von Fitnessgeräten in
ein Formwerkzeug eingesetzt werden und für die Mehr-
zahl dieser Fitnessgeräte gleichzeitig die Endkappen zu-
mindest an einem Ende der flexiblen Stäbe der Fitness-
geräte angeformt werden. Prinzipiell sind auch hier Ver-
fahrensvarianten möglich und vorteilhaft, bei denen für
eine Mehrzahl von flexiblen Stäben gleichzeitig sowohl
die Endkappen an beiden Enden der flexiblen Stäbe als
auch die Griffbereiche in ein und demselben Formwerk-
zeug, welches während des Schäumvorgangs ver-
schwenkt wird, angeformt werden.
[0043] Eine besonders feste, stabile und haltbare Ver-
bindung zwischen den Endkappen und dem flexiblen
Stab und/oder zwischen dem Griffbereich und dem fle-
xiblen Stab wird erzielt, wenn der Schaumwerkstoff der
Endkappen und/oder der Schaumwerkstoff des Griffbe-
reichs mindestens teilweise, bevorzugt weitgehend, bei-
spielsweise auf 70 bis 90 % der Kontaktfläche, direkt mit
einer unlackierten Oberfläche des flexiblen Stabs ver-
bunden ist.
[0044] Um das zu ermöglichen, wird bei einer vorteil-
haften Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens der
flexible Stab erst nach dem Anbringen des Griffbereichs
und/oder nach dem Anbringen der Endkappen lackiert.
[0045] Es können auch Verfahrensvarianten vorteil-
haft sein, bei denen die Stäbe vor dem erfindungsgemä-
ßen Anformen der Endkappen und/oder des Griffbe-
reichs lackiert werden. Die Kontaktstellen für die End-
kappen und/oder den Griffbereichs werden dann beim
Lackieren ausgespart. Bevorzugt wird so lackiert, dass
die Endkappen und/oder der Griffbereich die lackierten
Stellen des Stabs geringfügig, beipielsweise auf 1 bis 2
cm in axialer Richtung, überlappen, so dass bei dem fer-
tigen Gerät keine unlackierten Stellen sichtbar sind;
gleichwohl kann eine gute Haftung der Endkappen und/
oder des Griffbereichs an den unlackierten Stellen ge-
währleistet werden.
[0046] Gegenstand der Erfindung ist insbesondere ein
Fitnessgerät, welches gemäß dem erfindungsgemäßen
Verfahren hergestellt ist.
[0047] Bei dem erfindungsgemäßen Fitnessgerät wird
als erster Schaumwerkstoff bevorzugt ein duroplasti-
scher Kunststoff, insbesondere Polyurethan, verwendet.
[0048] Der flexible Stab kann bei dem erfindungsge-
mäßen Fitnessgerät bevorzugt aus einem Faserver-
bundmaterial, insbesondere aus einem Glasfasermate-
rial, gebildet sein.
[0049] Die Endgewichte können bevorzugt bei dem er-
findungsgemäßen Fitnessgerät aus Metall und/oder aus
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Kunststoff gebildet sein.
[0050] Die Endgewichte können bevorzugt bei dem er-
findungsgemäßen Fitnessgerät jeweils eine durchge-
hende Bohrung oder eine Sacklochbohrung aufweisen,
in welche der flexible Stab eingesteckt ist.
[0051] Der flexible Stab kann bei dem erfindungsge-
mäßen Fitnessgerät vorteilhaft in den durchgehenden
Bohrungen oder den Sacklochbohrungen der Endge-
wichte durch Presspassung fixiert sein.
[0052] Die Endgewichte können bevorzugt bei dem er-
findungsgemäßen Fitnessgerät eine Zylinderform auf-
weisen. Der Griffbereich ist bei dem erfindungsgemäßen
Fitnessgerät bevorzugt aus einem flexiblen Material ge-
bildet.
[0053] Der Griffbereich kann bei dem erfindungsge-
mäßen Fitnessgerät vorteilhaft aus demselben Schaum-
werkstoff wie die Endkappen gebildet sein.
[0054] Die Endkappen und/oder der Griffbereich kön-
nen bei dem erfindungsgemäßen Fitnessgerät vorteilhaft
zu einer Achse des flexiblen Stabs rotationssymmetrisch
gebildet sein.
[0055] Die Endgewichte können bei dem erfindungs-
gemäßen Fitnessgerät vorteilhaft ein Gewicht von 65 g
bis 125 g, bevorzugt 80 g bis 110 g und besonders be-
vorzugt 90 g bis 100 g, aufweisen.
[0056] Der flexible Stab kann bei dem erfindungsge-
mäßen Fitnessgerät vorteilhaft eine Länge von 145 cm
bis 175 cm, bevorzugt 150 cm bis 170 cm, besonders
bevorzugt 155 cm bis 165 cm, aufweisen.
[0057] Das erfindungsgemäße Fitnessgerät kann vor-
teilhaft ein Gesamtgewicht von 480 g bis 680 g, bevorzugt
von 480 g bis 580 g, und besonders bevorzugt von 480
g bis 520 g aufweisen.
[0058] Der Schaumwerkstoff der Endkappen und/oder
der Schaumwerkstoff des Griffbereichs kann bei dem er-
findungsgemäßen Fitnessgerät vorteilhaft mit einer un-
lackierten Oberfläche des flexiblen Stabs verbunden
sein.
[0059] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
werden nachstehend mit Bezug auf die beigefügten Fi-
guren erläutert. Hierin zeigen:

Fig. 1: in schematischer Ansicht ein erfindungsgemä-
ßes Fitnessgerät;

Fig. 2: in einer geschnittenen Teilansicht einen End-
bereich eines ersten Beispiels eines erfin-
dungsgemäß hergestellten Fitnessgeräts;

Fig. 3: in einer geschnittenen Teilansicht einen End-
bereich eines zweiten Beispiels eines erfin-
dungsgemäß hergestellten Fitnessgeräts.

[0060] Das in Fig. 1 schematisch dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel eines, insbesondere mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren hergestellten, erfindungsgemäßen
Fitnessgeräts 10 weist als wesentlichen Bestandteil ei-
nen flexiblen Stab 20 mit einem daran angebrachten

Griffbereich 30 auf. An einem ersten Ende 40 des flexi-
blen Stabs 20 ist eine erste Endkappe 42 und an einem
zweiten Ende 50 des flexiblen Stabs 20 ist eine zweite
Endkappe 52 vorhanden. Im gezeigten Beispiel weisen
sowohl der Griffbereich 30 als auch die erste Endkappe
42 und die zweite Endkappe 52 jeweils eine Zylinderform
auf, welche jeweils koaxial zu einer Achse 22 des flexi-
blen Stabs 20 ausgerichtet sind.
[0061] Der Griffbereich 30 dient zum Halten des Fit-
nessgeräts 10 mit einer Hand oder auch mit beiden Hän-
den. Zur Durchführung der Übungen wird das Fitness-
gerät dann so in Schwingung versetzt, dass die Enden
40, 50 mit den daran angeordneten Endkappen 42, 52
im Wesentlichen symmetrisch hin und her schwingen.
Die Bewegungsrichtung der Endkappen 42, 52 beim
Schwingen ist durch den Doppelpfeil 70 angedeutet.
[0062] Äquivalente Komponenten sind in allen Figuren
mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0063] Das in Fig. 1 gezeigt erfindungsgemäße Fit-
nessgerät 10 kann insbesondere mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren hergestellt sein.
[0064] Fig. 2 zeigt in einer geschnittenen Teilansicht
ein erstes Beispiel einer mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren hergestellten Endkappe 42 mit einem darin
befindlichen Endgewicht 43, welches mit dem flexiblen
Stab 20 verbunden ist.
[0065] Zur Durchführung des erfindungemäßen Ver-
fahrens werden beispielsweise je Fitnessgerät 10 zwei
Stück Metallscheiben mit einer Sacklochbohrung 46 ver-
sehen. Beispielsweise können diese Metallscheiben, die
die Endgewichte 43 darstellen, durch Drehen hergestellt
werden.
[0066] In Fig. 2 ist ein Endgewicht 43 mit der darin
eingebrachten Sacklochbohrung 46 schematisch ge-
zeigt. Das Gewicht der Endgewichte 43 wird dabei gezielt
auf beispielsweise 96 g pro Endgewicht 43 eingestellt.
Die Endgewichte 43 werden anschließend auf die Enden
40, 50 des flexiblen Stabs 20 aufgepresst. Das ist erfor-
derlich, um das für die Schwingungseigenschaften ent-
scheidende Gewicht der Enden 40, 50 des Fitnessgeräts
10 zu erreichen. Durch die geschäumten Endkappen 42,
52 allein könnte das richtige Gewicht nicht erreicht wer-
den. Vor dem Durchführen des Schäumvorgangs sollten
die zu beschichtenden Flächen an dem flexiblen Stab 20
weitgehend, bevorzugt vollständig, frei von Kunststoffen
sein, das heißt insbesondere frei von Fetten, Schmutz
und/oder Farbrückständen. Insbesondere sollte der fle-
xible Stab, jedenfalls am überwiegenden Teil, der ent-
sprechenden Stellen nicht lackiert sein.
[0067] Die Endkappe 42 besteht im Volumen aus dem
aufgeschäumten Schaumwerkstoff 47. Hierbei handelt
es sich bevorzugt um Polyurethan. Prinzipiell sind aber
auch andere Schaummaterialien verwendbar. Wie aus
Fig. 2 und Fig. 3 außerdem ersichtlich, umschließt das
Schaummaterial 47 das Endgewicht 43 sowie einen End-
bereich des Stabs 20. Mit der, bevorzugt nicht lackierten,
Oberfläche 24 des Stabs 20 geht der Schaumwerkstoff
47 nach dem Aushärten eine feste Verbindung ein, so
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dass die Endkappe 42 insgesamt fest am Ende 40 des
Stabs gehalten wird.
[0068] Sodann wird der flexible Stab 20 mit den darauf
aufgepressten Gewichten 43 in das Formwerkzeug ein-
gelegt. Unter Druck wird anschließend ein Polyurethan-
schaumsystem in die geschlossene Form eingeschäumt.
Während des Schäumungsvorgangs wird das Form-
werkzeug erfindungsgemäß geschwenkt. Auf diese Wei-
se kann besonders vorteilhaft eine gleichmäßige Vertei-
lung des Schaums und der Luft verwirklicht werden.
[0069] Nach dem Aushärten des Schaumwerkstoffs
hat er die durch das Formwerkzeug vorgegebene Form
angenommen und außerdem mit der Oberfläche des fle-
xiblen Stabs 20, beispielsweise also mit einer lackierten
Oberfläche, eine feste Verbindung eingegangen.
[0070] Besonders bevorzugt werden mit ein und dem-
selben Formwerkzeug und mit demselben Schaumwerk-
stoff sowohl die Endkappen 42, 52 als auch der Griffbe-
reich 30 auf den flexiblen Stab 20 aufgeschäumt.
[0071] Nach dem Aushärten des Schaumwerkstoffs
und dem Entnehmen des Fitnessgeräts 10 aus dem
Formwerkzeug muss das Fitnessgerät 10 nur noch von
Materialrückständen gereinigt und auf seine Formge-
bung hin überprüft werden.
[0072] Fig. 3 zeigt eine alternative Variante, bei wel-
cher das Endgewicht 43 mit einer Durchbohrung 45 ver-
sehen ist und der flexible Stab 20 vollständig durch die-
ses Endgewicht 43 hindurchgesteckt ist. Außerdem un-
terscheidet sich das in Fig. 3 gezeigte Beispiel von den
Varianten aus Fig. 1 und 2 dadurch, dass die Kanten 48
der Endkappe 42 abgerundet sind. Dies hat Vorteile im
Hinblick auf eine angenehme Haptik des Geräts.
[0073] Mit der vorliegenden Erfindung wird ein neues
Verfahren zur Herstellung eines Fitnessgeräts bereitge-
stellt, bei dem in einer vorteilhaften Variante deutlich
leichtere Geräte und damit verbesserte Trainingsmög-
lichkeiten erreicht werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Fitnessgeräts, wel-
ches folgende Bestandteile aufweist:

(a) einen flexiblen Stab (20), der bei Betätigung
des Fitnessgeräts (10) durch einen Benutzer in
Schwingungen versetzt werden kann,
(b) einen an dem flexiblen Stab (20) mittig an-
geordneten Griffbereich (30) zum Halten des
Fitnessgeräts (10) durch einen Benutzer und
(c) an den beiden Enden (40, 50) des flexiblen
Stabs (20) angeordnete Endkappen (42, 52),
wobei das Verfahren folgende Verfahrensschrit-
te beinhaltet:
(d) Anbringen von jeweils mindestens einem
Endgewicht (43, 53) an den Enden (40, 50) des
flexiblen Stabs (20),
(e) Einsetzen des flexiblen Stabs (20) mit den

daran angebrachten Endgewichten (43, 53) in
ein erstes Formwerkzeug zum Anformen der
Endkappen (42, 52),
(f) Ausschäumen des ersten Formwerkzeugs
mit einem ersten Schaumwerkstoff zum Herstel-
len zumindest der Endkappen (42, 52),
(g) anschließendes Aushärten des ersten
Schaumwerkstoffs.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Formwerkzeug während des Aus-
schäumens wenigstens teilweise gleichzeitig ver-
schwenkt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass als erster Schaumwerkstoff ein duroplasti-
scher Kunststoff, insbesondere Polyurethan, ver-
wendet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flexible Stab (20) aus einem Faserverbund-
material, insbesondere aus einem Glasfasermateri-
al, gebildet ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Endgewichte (43, 53) aus Metall und/oder
aus Kunststoff gebildet sind.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Endgewichte (43, 53) jeweils eine durch-
gehende Bohrung (46) oder eine Sacklochbohrung
(45) aufweisen, in welche der flexible Stab (20) ein-
gesteckt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flexible Stab (20) in den durchgehenden
Bohrungen (46) oder den Sacklochbohrungen (45)
der Endgewichte (43, 53) durch Presspassung fixiert
ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flexible Stab (20) in ein zweites Formwerk-
zeug zum Anformen des Griffbereichs (30) einge-
setzt wird,
dass das zweite Formwerkzeug mit einem zweiten
Schaumwerkstoff zum Herstellen zumindest des
Griffbereichs (30) ausgeschäumt wird und
dass der zweite Schaumwerkstoff anschließend
aushärtet.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
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dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Formwerkzeug während des Aus-
schäumens wenigstens teilweise gleichzeitig ver-
schwenkt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass erste Formwerkzeug und das zweite Form-
werkzeug durch ein und dasselbe Formwerkzeug
gebildet sind.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass als zweiter Schaumwerkstoff für den Griffbe-
reich (30) derselbe Schaumwerkstoff wie der erste
Schaumwerkstoff für die Endkappen (42, 52) ver-
wendet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass gleichzeitig zum Anformen der Endkappen (42,
52) der Griffbereich (30) angeformt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Endgewichte (43, 53) ein Gewicht von 65
g bis 125 g, bevorzugt 80 g bis 110 g und besonders
bevorzugt 90 g bis 100 g, aufweisen.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flexible Stab (20) eine Länge von 145 cm
bis 175 cm, bevorzugt 150 cm bis 170 cm, besonders
bevorzugt 155 cm bis 165 cm, aufweisen.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Fitnessgerät (10) ein Gesamtgewicht von
480 g bis 680 g, bevorzugt von 480 g bis 580 g, und
besonders bevorzugt von 480 g bis 520 g aufweist.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Mehrzahl von flexiblen Stäben (20) für
eine Mehrzahl von Fitnessgeräten (10) in ein Form-
werkzeug eingesetzt werden und
dass für die Mehrzahl der Fitnessgeräte (10) gleich-
zeitig die Endkappen (42, 52) zumindest an einem
Ende der flexiblen Stäbe (20) der Fitnessgeräte (10)
angeformt werden.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flexible Stab (20) nach dem Anbringen der
Endkappen (42, 52) und/oder nach dem Anbringen
des Griffbereichs (30) lackiert wird.

18. Fitnessgerät, insbesondere hergestellt gemäß dem

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
mit einem flexiblen Stab (20), der bei Betätigung des
Fitnessgeräts (10) durch einen Benutzer in Schwin-
gungen versetzt werden kann,
einem an dem flexiblen Stab (20) mittig angeordne-
ten Griffbereich (30) zum Halten des Fitnessgeräts
(10) durch einen Benutzer und
mit an den beiden Enden (40, 50) des flexiblen Stabs
(20) angeordneten Endkappen (42, 52),
dadurch gekennzeichnet,
dass an den Enden (40, 50) des flexiblen Stabs (20)
jeweils mindestens ein Endgewicht (43, 53) ange-
bracht ist, welches von der Endkappe (42, 52) um-
mantelt ist,
dass die Endkappen (42, 52) aus einem ersten
Schaumwerkstoff hergestellt sind und
dass der Griffbereich (30) aus einem zweiten
Schaumwerkstoff hergestellt ist.
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